
Inhalt

Amtliche
Bekanntmachungen
Seiten 247 bis 254

Nummer 29
16. Juli 2012
Jahrgang 39

Zentralverwaltung
für Personal und
Organisation  
47049 Duisburg
Memelstraße 25-33

Amtsblatt 
für die Stadt Duisburg01111111111111111111111111111111111111111111l

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des endgültigen 
Wahlergebnisses der Stichwahl des 
Oberbürgermeisters der Stadt Duisburg
vom 1. Juli 2012

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 
3. Juli 2012 das Ergebnis der Stichwahl des
Oberbürgermeisters der Stadt Duisburg vom 
1. Juli 2012 wie folgt festgestellt:

Wahlberechtigte 364.919
Wähler 93.952
davon mit Wahlschein 28.490
Ungültige Stimmen 2.465
Gültige Stimmen 91.487

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Link, Sören - SPD - 65.831
Lensdorf, Benno - CDU - 25.656

Nach § 46 c Abs. 3 Satz 4 des Kommunalwahl-
gesetzes (KWahlG) ist als Oberbürgermeister 
gewählt, wer von den gültigen Stimmen die
höchste Stimmenanzahl erhalten hat. Bei 
gleicher Stimmenanzahl entscheidet das Los 
des Wahlleiters.

Herr Sören Link - SPD - hat mit 
65.831 Stimmen die höchste Stimmen-
anzahl erhalten und ist zum
Oberbürgermeister der Stadt Duisburg 
gewählt.

Gegen die Gültigkeit der Wahl und die von den
Wahlbehörden bei der Wahlvorbereitung oder
bei der Wahlhandlung getroffenen Entscheidun-
gen können jede/r Wahlberechtigte der Stadt
Duisburg und die für das Stadtgebiet Duisburg
zuständige Leitung der Parteien/Wählergruppen,
die an der Wahl teilgenommen haben, sowie
die Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nach
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung des
Wahlergebnisses Einspruch einlegen, wenn

a) sie der Ansicht sind, bei der Vorbereitung
der Wahl oder bei der Wahlhandlung seien
Unregelmäßigkeiten vorgekommen, die im
jeweils vorliegenden Einzelfall auf das
Wahlergebnis von entscheidendem Einfluss
gewesen sein können,
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b) sie die Feststellung des Wahlergebnisses
für ungültig erachten.

Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt 
Duisburg, Stabsstelle für Wahlen, Europa-
angelegenheiten und Informationslogistik, 
Bismarckstr. 150 - 158 (Neudorf), Zimmer 13,
47049 Duisburg, schriftlich einzureichen oder
mündlich zur Niederschrift zu erklären.

Duisburg, den 03. Juli 2012

Der Wahlleiter

Dr. Greulich
Stadtdirektor

Auskunft erteilt:
Frau Opitz
Tel.-Nr.: 0203/283-2892

Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1 
Baugesetzbuch 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
30.01.2012 folgenden Beschluss gefasst:

Für einen Bereich zwischen Koloniestraße, der
Straße „Am Güterbahnhof“, der Anschlussstelle
Zentrum der Autobahn A 59 und der Autobahn
A 59 ist ein Bebauungsplan im Sinne des 
§ 30 (1) Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen.

Das Verfahren wird unter der Bezeichnung 
Bebauungsplan Nr. 1185 –Dellviertel– 
„Am Güterbahnhof“ durchgeführt.

Duisburg, den 04. Juli 2012 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Eidam

Auskunft erteilt:
Frau Steinbicker 
Tel.-Nr.: 0203/283-3623



Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 1
Baugesetzbuch 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
25.06.2012 folgenden Beschluss gefasst:

Der Beschluss vom 19.12.2005 zur Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 1082 
–Friemersheim– für einen Bereich 
zwischen Adlerstraße, Schleusenstraße
und den Straßen „Am Damm“ und 
„Am Borgardshof“ wird aufgehoben.

Duisburg, den 29. Juni 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Eidam

Auskunft erteilt:
Herr Recksiegel 
Tel.-Nr.: 0203/283-3256

Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 1
Baugesetzbuch 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
25.06.2012 folgenden Beschluss gefasst:

Der Beschluss vom 20.10.2008 zur Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 1127 
–Bergheim– für einen Bereich zwischen
Flutweg, Steinacker, Feldrain und Feld-
straße wird aufgehoben.

Duisburg, den 29. Juni 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Eidam

Auskunft erteilt:
Herr Recksiegel 
Tel.-Nr.: 0203/283-3256
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Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 1
Baugesetzbuch 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
25.06.2012 folgenden Beschluss gefasst:

Der Beschluss vom 14.11.2005 zur 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1078
–Bergheim– für einen Bereich beiderseits
der Hofstraße zwischen der Moerser 
Straße, der Straße Oberfeld und der 
Eichenstraße wird aufgehoben.

Duisburg, den 29. Juni 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Eidam

Auskunft erteilt:
Herr Recksiegel 
Tel.-Nr.: 0203/283-3256

Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 1
Baugesetzbuch 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
25.06.2012 folgenden Beschluss gefasst:

Der Beschluss vom 11.06.2007 zur 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1098
–Bergheim– für den Bereich des Kinder-
gartens und des Spielplatzes südlich der
Rubensstraße zwischen der Neustraße und
dem Holbeinweg in Trompet wird auf-
gehoben.

Duisburg, den 29. Juni 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Eidam

Auskunft erteilt:
Herr Recksiegel 
Tel.-Nr.: 0203/283-3256
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Platzbenennung:

Die Bezirksvertretung Rheinhausen hat am 31.05.2012 beschlossen, dass der am 
Ende der Dubliner Straße angrenzende Eingangsplatz im Bereich des Logportgeländes 
in Duisburg-Rheinhausen (siehe anliegender Lageplan) den Namen „Kühne-und-Nagel-Platz“ erhält.
(Straßen-Schlüssel: 6022)

Gebäudenummerierungen:

Aus verwaltungstechnischen Gründen waren folgende Gebäudenummerierungen erforderlich:

Gemarkung Beeck:

Meerbergstr. ohne Nr. wird Meerbergstr. 50

Meerbergstr. ohne Nr. wird Meerbergstr. 56

Gemarkung Hamborn:

Ranenbergstr. 58 wird Ranenbergstr. 58 und
Alleestr. 63

Gemarkung Huckingen:

Altenbrucher Damm 115 wird Keniastr. 11

Korrektur zur Veröffentlichung im Amtsblatt 22 vom 31.05.2012:

Folgende Gebäudenummerierung befindet sich nicht wie veröffentlicht in der Gemarkung Baerl 
sondern in der Gemarkung Rheinhausen:

Fährstr. ohne Nr. wird Fährstr. 30

Duisburg, den 28. Juni 2012 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Dunkel
Ltd. Städt. Vermessungsdirektor

Auskunft erteilt:
Herr Heib
Tel.-Nr.: 0203/283-6712
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Herrn Murat KARACA, zuletzt
wohnhaft Eisenbahnstr. 14, 47119 Duis-
burg gerichtete Ordnungsverfügung vom
13.03.2012, Aktenzeichen 32-21 Ot, wird
gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG
NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW. S. 94) in
Verbindung mit § 4 der Verordnung über
die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Ordnungsamt/Straßenverkehrsamt, 
Ludwig-Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg,
Zimmer 206 werktags, außer samstags,
in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
zur Abholung bereit. Es gilt zwei Wochen
nach dieser Bekanntmachung als zuge-
stellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 22. Juni 2012

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Otten  

Auskunft erteilt:
Herr Otten
Tel.-Nr.: 0203/283-4808

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Der an Herrn Mircea Timofte , zuletzt
wohnhaft Spiekersstr. 6, 59269 Beckum,
gerichtete Bußgeldbescheid vom
14.05.2012, Aktenzeichen
222001206773 SB100, wird gemäß §§ 1
und 10 des Verwaltungszustellungsge-

setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Verbin-
dung mit § 4 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Ordnungsamt, Königstraße 63-65, 47051
Duisburg, Zimmer 307, werktags, außer
samstags, in der Zeit von 8.00 Uhr bis
16.00 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekannt-
machung als zugestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 28. Juni 2012 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Krewet

Auskunft erteilt:
Frau Krewet
Tel.-Nr.: 0203/283-4046

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Gewerbesteuerbescheid für die Jahre
2008 und 2009 vom 02.07.2012 
Gewerbesteuermessbescheide für die 
Jahre 2008 und 2009 vom 02.07.2012

Steuerpflichtiger: Witte, Ralph
Buchungsstelle: 914-0-904-6
Bisherige Anschrift: 
Hansastr. 133, 47058 Duisburg

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete
Empfänger benachrichtigt, dass der 
genannte Bescheid

- nicht zugestellt werden konnte, weil
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu
ermitteln war,

- beim Amt für Rechnungswesen und
Steuern Duisburg, Sonnenwall 77/79,
47051 Duisburg, Zimmer 311, werk-
tags, außer sonnabends, in der Zeit
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Aus-
händigung bereitliegen,

- als zugestellt gilt, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang ge-
setzt werden können, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs.
1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden
Fassung.

Duisburg, den 29. Juni 2012

Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag

Jankowski

Auskunft erteilt:
Frau Wetzel
Tel.-Nr.: 0203/283-6717

Bekanntmachung des Amtsgerichts
Duisburg

Ausschließungsbeschluss in der Aufge-
botssache 1. Frau Elke Brigitte Ebert, 
Auf dem Pfade 8, 44879 Bochum, 
2. Frau Frieda Elisabeth Heise, Schleier-
macherstraße 21, 47139 Duisburg, 
3. Herrn Johann Herbert Klapthor, 
Kollwitzstraße 5, 47506 Neukirchen-
Vluyn, Antragsteller, Die abhanden ge-
kommene Sparurkunde mit der Nummer
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3203030246, 3203087709, 3203125004
zu dem Sparkonto mit der Nummer
3203030246, 3203087709, 3203125004
von der Sparkasse Duisburg, ausgestellt
auf Irmgard Johanna Deja, wird für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 12. Juni 2012 

Amtsgericht Duisburg
78a II 41/11
Rechtspflegerin Licht 

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3202053157 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzu-
melden, da andernfalls das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 18. Juni 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3208146229 
(alt 108146226) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 18. Juni 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

252

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3201175746 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzumel-
den, da andernfalls das Sparkassenbuch
für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 19. Juni 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3259021909 
(alt 159021906) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 19. Juni 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3201104332,
3201104381, 3207193719 
(alt 107193716) und 3207143086 
(alt 107143083) der Sparkasse Duisburg
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. Juni 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3251135889
(alt 151135886) der Sparkasse Duisburg

wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 20. Juni 2012

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3758415768 
(alt 28415768) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 20. Juni 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3758337319 
(alt 28337319) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 25. Juni 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3758417392 
(alt 28417392) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 27. Juni 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen
die Sparkassenbücher Nr. 3206088548 
(alt 106088545) und 3228082784
(alt 128082781) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
der Sparkassenbücher wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung der Sparkassenbücher
anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 29. Juni 2012 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Das Sparkassenbuch Nr. 3200391427 
(alt 100391424) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 03. Juli 2012

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Einladung zur 53. ordentlichen Haupt-
versammlung der ZOO DUISBURG AG

Wir laden die Aktionäre unserer Gesell-
schaft hiermit zu der am 9. August 2012,
16.00 Uhr, im Sitzungszimmer der ZOO
DUISBURG AG, Mülheimer Straße 273,
47058 Duisburg, stattfindenden 
53. ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr 2011 einschl. der Be-
richte des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates mit Beschlussfassung über
die Verwendung des Jahresüber-
schusses

2. Beschlussfassung über die Entlastung
des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2011

3. Beschlussfassung über die Entlastung
des Aufsichtsrates für das Geschäfts-
jahr 2011

4. Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2012

5. Satzungsänderung 

Duisburg, im Juli 2012

ZOO DUISBURG AG

Achim Winkler
Zoodirektor

Schließung von städtischen Friedhöfen

In seiner Sitzung am 17.09.2007 hat 
der Rat der Stadt beschlossen, die Be-
stattungen auf den Friedhöfen Ehingen,
Eisenbahnstraße und Ostacker (neuer Teil)
zu beschränken.

Gemäß § 3 des Bestattungsgesetzes NRW
vom 17.06.2003 werden die beschlosse-
nen Maßnahmen umgesetzt und die o. g.
Friedhöfe geschlossen.

Duisburg, den 05. Juli 2012 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schulz

Auskunft erteilt:
Herr Schulz
Tel.-Nr.: 0203/283-4090

Bekanntmachung einer Öffentlichen
Ausschreibung gemäß § 12, 1. (2)
VOB/A

a.) Duisburg Marketing GmbH –
Landschaftspark Duisburg-Nord
Herrn Kosrin
Emscherstraße 71
47137 Duisburg 
Tel.: +49 (0) 203 712808-13
Fax: +49 (0) 203 712808-08
Email: friedrich.kosrin@
landschaftspark.de

b.) Öffentliche Ausschreibung

c.) Elektronische Auftragsvergabe
nein

d.) Ausführung von Bauleistungen
Stahlbauarbeiten an verschiedenen
Objekten und Anlagen eines denk-
malgeschützten ehemaligen Hoch-
ofenwerkes

e.) Ort der Ausführung
Landschaftspark Duisburg-Nord
Emscherstraße 71 
47137 Duisburg

f.) Art und Umfang der Leistungen
- Erneuerung von ca. 600 lfm.

Rundrohr- und Winkelstahl-
geländer

- Erneuerung von ca. 350 qm
Belagblech auf Bühnen und
Podesten

- Stahlbaumäßige Instandsetzung
von ca. 140 lfm. Treppenanlagen
incl. Geländer und        
Unterkonstruktion

- Stahlbaumäßige Instandsetzung
von zwei Stahlfachwerk-       
Konstruktionen mit Spann-
weiten von 32,00 und 95,00 m

g.) Zweck der Bauleistungen:
Instandsetzungsarbeiten

h.) Aufteilung in Lose:
nein

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 29 vom 16. Juli 2012



i.) Voraussichtliche Ausführungs-
frist:
Beginn: 10.09.2012 
(1. Bauabschnitt)
Ende: 16.11.2012 
(1. Bauabschnitt)
Beginn: 18.03.2013 
(2. Bauabschnitt)
Ende: 03.08.2013 
(2. Bauabschnitt)

j.) Nebenangebote
Nicht zugelassen

k.) Anforderung von Vergabe-
unterlagen
siehe a.)
Die Vergabeunterlagen können ab
dem 13.07.2012 angefordert
werden.

l.) Kostenbeitrag
Höhe des Kostenbeitrages: 
25,00 Euro
Erstattung: nein
Zahlungsweise: Banküberweisung
Empfänger: Duisburg Marketing
GmbH
Kto.-Nr.: 207 009 416
BLZ: 350 500 00
Geldinstitut: Sparkasse Duisburg
Verwendungszweck: „Pflegewerk
Stahl“ unter Angabe der Vergabe-
nummer 0146-02/2012
Die Verdingungsunterlagen wer-
den nur versandt, wenn der Nach-
weis über die Einzahlung vorliegt.

m.) Teilnahmeantrag:
Entfällt

n.) Ende der Angebotsfrist:  
Angebotseröffnung: 
14.08.2012, 14:00 Uhr

o.) Angebote sind zu richten an:
Anschrift siehe a.)

254

p.) Das Angebot ist abzufassen in:
deutsch

q.) Eröffnungstermin: 
14.08.2012, 14:00 Uhr
Neue Verwaltung, Bauhütte, 2. OG
Emscherstraße 71, 
47137 Duisburg-Meiderich

Bei der Eröffnung dürfen an-
wesend sein:
Bieter und deren Bevollmächtigte

r.) Geforderte Sicherheiten:
Gewährleistungsbürgschaft in
Höhe von 5 v. H. der Auftrags-
summe einschließlich der Nach-
träge

s.) Zahlungsbedingungen gem.
Verdingungsunterlagen

t.) Rechtsform von Bieterge-
meinschaften:
Gesamtschuldnerisch haftend mit
bevollmächtigtem Vertreter

u.) Geforderte Eignungsnachweise
Der Bieter hat zum Nachweis sei-
ner Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit Angaben zu
machen gemäß § 6 Nr. 2 Buch-
staben a, b, c, d, e, f, g, h, i.
Der Bieter hat eine Bescheinigung
der Berufsgenossenschaft vorzule-
gen. Bieter, die nicht ihren Sitz in
der Bundesrepublik Deutschland
haben, haben eine Bescheinigung
des für sie zuständigen Versiche-
rungsträgers vorzulegen.

v.) Die Bindefrist endet am:
14.09.2012

w.) Auskünfte erteilt:
planinghaus architekten
Heidelberger Straße 84
64285 Darmstadt
Tel.: 06151/963151
Fax: 06151/963152
Email: post@planinghaus.de

Vergabeprüfstelle:
Vergabekammer bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf 
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